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Einhergehen mit eıner noch naher bestimmenden VWiederbelebung der e-
gialıtä ırd dıe Kurienreform SO, WIE apS Franzıskus S/C angekündiıgt hat, sıch NIC
auf rein organısatorische Aspekte beschränken egen Selbstbezogenheıt und Klerika-
Iısmus redigt Ck eInNe Ekklesiologie der Gemernschaft, dıe dıe Bindungen zwiıschen
Bıschof und Gläubigen (ein ehr Synodalität) und rolgerichtig auch zwischen den
Bischöfen eiıner Kegion (ein ehr ollegialität) vertieft. Serinen Primat als Bıschof
Von Rom betrachtet ( als Dienst der GemerInschaft der Kırchen IM Plural. Fıne
Kurıe, dıe den Bıschöfen nıcht Jänger übergeordnet wäre, hätte dıesen ebenso WIE dem
aps Rechenschaft aqOzulegen. Gleichzeitig würden das derzeıtige uniıversalıstische
Verständnıs des Bischofskollegiums dem Man auch als Einzelperson angehören kann

und dıe Passıvıtat der Ortskirchen korrigiert, denen NUunNn eın Mitspracherecht heı der
anl ıhrer Hırten eingeräumt werden könnte.

e1ım Jüngsten Vorkonklave aben die eine eIorm der Kurle und
eine eC olleg1 plädiert. In diesem usammenhang hat 1n Ber.
gyoglı0 unternommen, „eEIn 1C. auf die möglichen | Reformen 1ZU| werlen“;
aDel hat HIC weniger als sechs die „Selbstbezogenhel 66 der Kirche als
uUurze der „Ube | 1n den chlichen Institutione kritisiert und vlier auf
die ringende Notwendigkeit hingewlesen, „Nnicht die geogralischen
Ränder, sondern die Grenzen der menschlichen Existenz“ gehen, die
gegenwärlge Zen  islerung überwinden damıt die Kirche „dus sich selhst
herausgeht, das Evangelium verkünden A Weit davon entiernt, das Auf{-
treten der Kirche wieder 1n die Aspekte ad InNIra und ad eXIra auseinanderzulegen,
eKunNde 1n seinen ersten AÄußerungen und Entscheidungen als aps eın
lebendiges ewusstsein den usammenhang, der zwischen dem institutionel
len Leben der Kirche und ihrer Fähigkeit esteht, das vangelium en und
bezeugen.



erveDie erormen der Kurile, der Kollegialıtat und des Legrand
Papsttums edingen einander
Die angestrebten Reiormen werden das hegt 1n der Natur der aC
zwangsläulig systemischer seiın arau hat ereits der spätere 1N.
ongar be]i der stimmungber die Kollegialität hingewilesen:
„Das Vaticanum hatte das Vaticanum ausgeglichen B mıt einer enrnhel UE
die nIie untfer Prozent aQ., /und damit/ „dem Ebiskopat größere Bedeutung und
Initiative In der Ronkreten itung der Kirche verliehen, bei der zurzeıt eINne gewISSe

vorherrscht, den hHäbstlichen Primat auszuüben, WIeE SIe das System der Kurie und
die römische Zentralisierung mıt sich bringen“, /ein System, IN dem „VoT e1iner
hHapstlichen AaC: haltmachen, die sIie Sich als absolutistisch und monarchisch orstel-
len ““

Fünizig Jahre später begınnt aps Franziskus mı1t der Kurienreform, ohne S1Ee
jedoch 1NS Zentrum selner ane stellen Diese ane zielen vielmehr auf die
Vertiefung der chlichen Gemeinschaft sowohl zwıischen dem Bischof und S@e1-
1E Gläubigen als auch zwischen den en und ihren Bischöien und
zwischen diesen und dem Bischof VOI Rom ab Wenn die hierzu eriorderlichen
ekklesiologischen Kurskorrekturen olg aben sollen, mussen sS1e sich 1
chenrecht und 1n der Kirchenorganisation 1n elner Weise niederschlagen, die hier
cht 1 Einzelnen erörtert werden kann tattdessen soll drei Schritten die
theologische Problematik analysiert werden, die, den beiden vorhe-
rıgen Pon  aten, etwas weitgehend Neues arstellt

Richtig verstandene Kollegialıtat sSetz eın erneuertes
Selbstverständnıis der Ortskirchen i1U$®$

Die erste este VOI aps Franziıskus bezeichnen se1INne Ekklesiologie und
urchaus N1IC improvisiert hat überrascht Statt dem Volk und der Welt
unverzüglich seınen päpstlichen egen erteilen, die Gläubigen Yallz
unerwartet zunächst darum, ihn eten Ganz 1mMm Einklang miıt dem
Stellenwert des ottesvolkes 1n Lumen Gentium® verortet der Tradition
elines Cyprian und e1INes Augustinus%, den Bischof 1ın der Kirche und die
Kirche 1mM Bischof und wendet sich damıt den Kle  SMUS, den auch 1n
selner Änsprache den Lateiname  anıschen Bischoisra ntschie
den zurückweist > In derselben Ansprache€ mıt achdruck, dass 66  „WI1r
(die Bischöfe), Was „die Teilnahme der alen”,  “ die Synodalität, etri „NOocCh
sehr 1mM Rückstand Sind“.
Hür Franziskus 1I1USS die Synodalität m1t elner Wiederauiwertung der olle

einhergehen. Die diesbezüglichen Entwürie des I1 Vaticanums S1Ind cht
1n den eX VON 1983 eingeflossen, der den Trägern der Autortät (dem apst,
den Bischöfen und den arrern 1ın ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich) viel



eMQ. ur mehr eine SOouUverane usübung ihrer amtlichen Vollmachten zı welst und keiner-
Reform der le1l Mitsprache vonseıten ihrer mtsbrüder und der anderen Gläubigen vorsieht.
Römischen

Kurıe
ist der derzeitige Führungsstil TOTZ der yewachsenen Anzahl der Räte 1mM

Groisen und Ganzen nach WwWIe VOT absolutistisch geprägt®, Was 1n den Bereichen
der Pastoral‘ und der Okumene8®8 bedauerliche Folgen zeIi Wenn dieser Kurs
und die damıt verbundene 1C der Kollegialität und des Primats N1IC korriglert
werden, dann wird sich auch gegenwärtigen Führungsstil nichts Wesentliches
ändern.

Kollegialitat SeTtZ Diozesen VOoOraus, dıe in der
Gemeirnscha der Kırchen Rechte und Inıtıatiıve
esitzen
DIie Aussage, dass „die eine und einzige atholische Kıirche“ ın und aus ihren
Teilkirchen esteht (Lumen (rentium 258 bleibt elne leere Floskel, solange die
Diözesen sich N1IC 1n der Gemeinschait derenausdrücken können und der
Bischof sich ber die Leitung der DIiözese und 1 Verhältnis dieser
definiert DIie VO  = aps geiorderte Reaktivierung der verschiedenen este
henden Räte ist e1In erster Wiederaufwertung der Diözesansynode, die
dem OTLLeEeSVO eın noch bedeutenderes OTrum Dietet, da S1Ee den Bischol, die
€  er, die Ordensleute und die Lalen zusammenschlie{st. /urzeit ist
cht einmal gestattet, eın OotuUum abzugeben, das cht dem geltenden eC
entspricht.? Wiıe kann S1€e gestärkt werden” em S1E regelmäßig
den ass und orößere Rechte einräumt. Sie könnte beispielsweise die Auifgabe
übernehmen, gemeinsam mi1t dem Priesterrat auch dieser ein wichtiges Organ
der elne 1sSTe möglicher 1daten für das Bischoisamt erstel
len
DIie wechselseitige Inklusion zwischen dem Bischof und selner Kirche ließe sich
auch noch m1T anderen Ausdruck bringen: SO SO 11a den Bischof
verpüllichten, die Weihe inmıtten SEeINES olkes empfangen; SO seline
Amtseinsetzung besser kommunizieren, als dies eute ISt: ihm vorschrei-
Den, dass C den versammelten DiözesanrätenCund der ynode bel ihrer
Einberufung Rechenschafit ber se1ne Amtsführung ablegen INUSS; und ferner
sollten die We  1SCNHOIe dem betreffenden Bistum zugeordnet sSe1In und N1IC. den
1te einer cht mehr ex1iıstenten Kirche tragen.
Wenn N1IC unternommen WITFr| die Diözesen wieder als wesentlichen Be
standteil der Gemeinschafit derenanzuerkennen, dann werden S1Ee weıiter
Bedeutung verlieren undelz blofßen Verwaltungsbezirken der
verkommen WwIe 1E nachkonziliaren( das S1e mıt einer großen
nicht-diözesaner erwaltungseinheiten auf eiıne ulje ste. de AaCTO schon C
worden sind.10 Veranschaulichen ass sich diese n  icklung eispie eines
2011 1n Rom erschienenen Dizionarıo di ecclesiologia: Es enthält drei KEıinträge
verschiedenen Kirchenbezirken, en! der Begyrili Diozese N1IC einmal 1



EerIVElytischen eX erscheint!1l Das ist beu:  gend, denn WE die Diözesen
Rechte und NıHaLıve besitzen, sich VO  Z Bischof, VON dem Kollez1um, Legrand
dem angehört, und VON der chlichen Gemeinschait 1 Sinne eiıner Communto
ecclesiarum eın AaNgECMESSCNECS Bild machen. Ist ebendies aber N1IC die Voraus-
setzung SINe qQUU NON das theologische Gelingen der anvıslıerten Reformen, weil
sich, WwI1e zınger formuhiert hat, „die eine Kirche aus der Kommunion der
vielenenmiteinander auferbaut“ 71

Das Bischofskollegium als Kollegium der Vorsteher der
Ortskirchen
Dadurch, dass STEeTs als Bischof der Ortskirche VOIll Rom auftritt, deutet aps
Franziskus eine zweiıte Kurskorrektur Er unterstreich: auf diese Weise die
Bindung zwischen dem Bischo{if und selner Kirche und interpretiert die Gemein-
schafit der Kirche wlieder als elne durch das Kollez1um ihrer 1SCHNOIe vermittelte
Gemeinschafit der en 1 Plural Damıit kehrt die universalistische und
individualistische Auffassung VO  = Episkopat WIEe S1Ee 1 Motuproprio Aposto
los SUOS vertreten WITr| heißt, das Bischoiskollegium SEe1 als „wesentliches
Element der Univers. | eine Wir:  C  eit, die dem ultrag, eiıner Teil
kirche vorzustehen, vorgeordnetS denn „bekanntlich o1bt viele ischöfe, die
N1IC die ltung eliner Teilkirche innehaben“ Namlıc Prozent.4® Doch
welchen Sinn hat dem Episkopat gewlissermalsen als „Privatperson” AaNnzZu-

gehören? Dadurch, dass sich die der en vervielfacht hat, ngle das
Kollegium N1IC mehr als das normale Or
S der Gemeinschaft der chen, Was Herve Legrand OP. geboren 1935 In Quimper, Frankreich,sich bereits 1 Kirchenrecht nleder- hat n Le Saulchoir und den Universitäten 5onn,
SC.  a dem zulolge das Kolleg1um 1M- Straßburg, Rom (St. Ihomas von Aquin) unden
iNler VOIl selinem Oberhauptaohne sSTUQOIer! Fr ISst Honorarprofessor für Ekklesiologie der

Parıser theologischen aKu  al, das nstitutdass dieses Öberhaupt verpllichtet waäre,
mıiıt dem Kollegium zusammenzuarbel- SuperieurescecumenNIQuES (Höheres nstitut für

ten Okumeneforschung) und das Promotionsstudium geleitet
hat Er ISst als Experte für den Rat der europdischenDas universalistische Episkopatsver-

tändnis reduziert auch die 1n Lumen Gen
Bıschofskonferenzen ätıg, Mitglied in mehreren
Kommissiıonen für den Okumenischen Dialog namentlich

Fum Dn vorgesehenen kFormen der reg10- mit dem ! utherischen unund zurzeıt
Vizepräsident der In ternationalen Akademie fürnalen Kollegialität die onziılskonstitu

tion eine Analog1e zwıischen den Bı Religionswissenschaften. Anschrift: 20, rUC des

schofskonferenzen und den Patriarchaten !anneries, F-750173 Parıs, Frankreich
F-Maı hervelegrandop @yahoo-.fr.der ten Kirche angedeutet aul beinahe

Apostolos SU0OS mMaC Adus ihnen Or
Zalle des Heiligen Stuhls, der S1Ee einsetzt und ihre Zuständigkeiten jestlegt (Nr
13) Und 1n Nr 2() heißt „Damıit aber diese ätigkei |der Hirtendienst den
Gläubigen des betreffenden eblets für die einzelnen 1SCNHNO{Ie rechtmälsig und
verbindlich ist, ist das ingreifen der OCASTeEeN UuTtorıta) der Kirche eriorderlich,



EeMOQ. ur die durch das allgemeine eC oder durch besondere Anordnungen bestimmte
Reform der Entscheidungen der Bischoifskonferenz überläss
Römischen

Kuriıe Aasselbe Motupropr10 entz]ıe den Konfiferenzen auch das authentische Lehramt,
das ihnen 1n Can 753 noch zuerkannt worden solern die betreffenden
Aussagen HI einmütig geworden sind .15 „Die 1n der Bischofskonferenz
versammelten 1SCHNOIe sind| VOT allem darauf besorgt, dem Lehramt der unıver-
salen Kirche iolgen und 1n Aalg|  CI Weise dem ihnen anvertrauten
Volk gelangen lassen“ (Nr 21) S1e iungieren also mı1t anderen en als
Verteiler der Lehre des Heiligen Stuhls16, ODWO der letzte Paragraph VON Lumen
Gentium 23 die Erwartung Tormulhiert hatte, dass S1E „Katholizität der Kirche“
und ihrer nNkulturation beitragen würden. 17

Kurz YESa: DIie Wirkungsmöglichkeiten eliner solchen, VON der Gemeinschaft
der en losgekoppelten und universal verstandenen olleg1 be
chränken sich auf den Rahmen elInes ökumenischen Konzils, das Jedoch
ausscCcC  eislic VO  z aps einberutfen werden kann und cht gerade regelmäßig

zwischen dem Vaticanum und dem 0oNz VON TrTIenN agen drei
Jahrhunderte) das hei1lst, S1e S1Nd 1mM TUN! N1IC. x1istent Und auch auftf
regionaler ene verurteilt das Kirchenrecht diese olleg1 Wirkungs
losigkeit Wäas sich jedoch leicht ändern ließe

Fın Vorschlag
1ele unnötige TODIeme waren gelöst, WE der aps NIG änger die
Alltagsgeschäfte der Weltkirche leiten muüsste Was die ogmen des Ca
1LUINS auch N1IC. verlangen und WEEINN arauı verzichten würde, die
Kollegien den spezilischen Funktionen des Primats eteiligen, die ohnehin
N1C gemeinsam ausgelüi werden können. Ratzingers Anregung, „1IN IC
allzu ferner Zukun: aruber nachzudenken, „ob sich N1IC die en AÄAsiens
und irıkas | ihre eigene Horm geben sollten als eigenständige ‚Patriarchate‘
oder ‚Groißkirchen'’ oder wWwI1e iImmer solche ecclesjae | wird HELE

mögen“18 ware INSO eher realisieren, als Ja schon eute gyewissermaßen
als Vorformen ständige Räte verschiedener Bischofskoniferenzen existieren

CCEE, FARBC USW.). Zuschnitt würde S1E VOT den Nachteilen
schützen, die die nationale Grölsenordnung der bestehenden Bischoiskonieren
ZeN mi1t sich bringt??, wobel etTztere erdings nach WIe VOT „eıne egitime
pleliorm des olleg1alen ements 1 au der Kirchenverfassung“ sind .20
Das Reservesystem lieise sich WIe das eisple. der en schon eute
zeigt auf die Vielfalt der reglonalen en abstimmen, sodass den
Gefahren eiInes TY1ıTtens schon 1mM Voritfeld begegnen könnte enn kann
N1IC plötzlic die ezentralisierung erjenigen Kräfte etreiben, die Nan bis
VOT kurzem och zentralisiert hat. Hıer bedarti differenzierterer Krıterien



erveDer romische Primat ırd Im Rahmen der Gemeimnscha Legrand
der Kırchen ausgeu und bezieht sıch nıIC auf die
Führung ıhrer Alltagsgeschäfte
Wiıe schon erwähnt, hat aps Franziskus sich ausdrücklic und entschieden

eine „selbstbezogene” Kirche gyewandt. 1eSs verstanden, dass CI,
anders als ohannes Paul 1E und Benedikt XAVI VOT inm, die esamtkirche cht
mehr schwerpunktmäßig als „eıne jeder einzelnen Teilkirche ontologisch und
zeitlich vorausgehende Wirklichkeit“21 und damıt gleichsam als die ,  u  SI |
der Teilkirchen“ ( Communionis NnOT1O 9) betrachten Statt die Formulierung
Aaus Lumen Grentium Z „1mn quibus et quibus“ 42 korrigleren wollen, der
NeUeE aps ın seinem estreben, die „Ränder  66 aufizuwerten, die römische Kirche
N1IC als die Multter aller en arstellen, sondern etiztere WIe Schwestern
behandeln.?> Er mithin VON eiINer IMAaX1m.  stischen ezeption des Vatica:
LLUINS abrücken und sich stärker darum bemühen, 1n der Gemeinschaflt der Kirche
die Gemeinschaft deren eleben

Die auf dem Vaticanum festgelegte papstliıche
Jurisdiktion verlangt eıne alltaägliche und zentralisıier-
te Leitung der Kırche

Der eX VOI 1983 bringt den Gedanken ZU Ausdruck, dass dem aps und
der Kurle 0  6 die tagsgeschäfte der atholischen Kirche führen.‘4
Genau dies entspricht der derzeitigen TAaXIS. Doch dieser Sachverhalt erg1 sich
N1IC Aaus den Festlegungen des Vaticanums. Diese chließen die Übertragung
päpstlicher OTITTeEeCNTeEe auf die Kurie (ın der Sprache VOIL 1870 handelt sich
hierbei N1IC übertragbare persönliche Privlegien Au  N Überdies S1Ind S1e
N1IC den tagsgebrauch vorgesehen: Im der Unie  arkeit liegt dies auft
der Hand, und geht aus den Erklärungen hervor, die den Konzilsvätern VOT

ihrem OLUum gegeben worden S1ind. Ordentliche Ollmac heifßt das Amt
gebundene, N1IC aber gyewöhnliche oder tägliche Vollmacht.?%> ITnmittelbare
ollmac. heißt, dass keiner erm1  ung bedarf. %© Diese ollmac ist eine
OÖchste und vOoO. EW denn andernfalls WwWAare der 1T1mMa keine letzte Instanz
Was aber N1IC. edeutet, dass hleraus 1mM weılteren Sinne auft ihren alltäg
en eDrauc chlieisen könnte em trıtt diese Ollmac. N1IC der der
1SCNHNOITe 1n Konkurrenz: Der aps ist NIC Z Bischof der 1SCNO0Ie und aller
Gläubigen oder ZU „Bischof der atholischen Kirche“ gygeworden.“‘ Diesen
un hat 1US JX als die der deutschen Bischoiskonierenz B1is
marck „miıt der Fülle Apostolischer utorıtät“ ESTa  e1 m1t aller wünschens-
werten arheıt festgehalten.?8 Und entspricht auch der bei zınger
zusammengefassten allgemeinen Lehre
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„Das zentralstaatliche Bild, das die katholische Kirche his ZUM Konzil hin bot,
en  1€ nicht einfachhin schon aUsSs dem Petrusamlt, sondern (QUS SeIner Ver-

Römischen quickung mıt der Im Laufe der Geschichte IMMer welter gesteigerten hHatriarchalenKurıe
Aufgabe, die dem Bischof von Rom für die gesamte lateinische OChristenhei zugefallen
ist. Das einheitliche Kirchenrecht, die einheitliche Liturgie, die einheitliche Besetzung
der Bischofsstühle DON der römischen entrale (aQUs das es sind Inge, die nicht
notwendig miıt dem Primat als olchem gegeben Sind. “Zo

Dogmatisc gesprochen hat also, Was die n  icklung der Institutionen und
namentlich die derzeitige Unterordnung der 1SCNOIe unter den aps betrilit, alle
Freiheiten

Auf kırchenrechtlicher ene ıst die derzeitige
Unterordnung der DiOozesanbıschofe unter den aps
eher eın Gewohnheitsrech als eıne theologische
Notwendigkeit
DIie vorkonziliare und 1n mancher 1NS1IC erstaunliche®0 Zentralisierung ist
wleder da Das veranscha;  cht das eispie elines deutschen Pfarrers, der dem
Heiligen ST  S die rage vorlegte, ob Mädchen die Schwestern seliner Min1-
stranten als Messdienerinnen einsetzen dürt:  D Statt ihn seinen ener:
oder die Bischoiskonierenz verweisen, lösten Zwel ikasterien der Kurle
das Problem 1n vier oder iünf Etappen anhand welt  cher Normen ©1 Oder
das eispiel, auf das eın indonesischer Bischof hingewiesen hat dass Namlıc die
1 rag der Bischoifskonferenzen erarbeıteten liturgischen Übersetzungen 1n
Rom „vorgele und VON Personen genehm1 werden mUussen, die uUuNnsere Spra
chen weder sprechen noch verstehen“>2
DIie angestrebten Reformen könnten sich weltlichen Subsidiaritätsprinzip
orientieren®®, doch einen noch sichereren Halt en S1Ee 1n der olüziellen Theo
Jogle des Episkopats. Gemäils dem ehram 1S XII diese Aussage sich
1n drei Enzykliken emplängt der aps die Fülle der chlichen aC S1e
sodann die 1SCNHNOIe weiterzugeben®?, doch das letzte ökumenische ONZ
lehrt, dass die 1SCHNO{e ihr Leitungsamt be1 ihrer Weihe 1re VOI Christus
emplangen (LG 26), N1IC. elinem Teil, sondern einem NTte der Kirche
vorzustehen (LG 23 und 28), und verlangt, S1Ee „als Stellve  eter und Gesandte
Nristi“ und „Nich als Stellvertreter der 1SCNHNOIe VON Rom verstehen“ (LG
Zi) In der VOIL ohannes Paul I1 genehmigten Gesetzgebung Jedoch entspricht
das Verhältnis zwischen Diözesanbischof und aps echtlich gesehen dem
er‘  N1S zwischen eiInem ener‘; und selnem Bischofl, ]a, der Bischof
erscheint dort geradezu als eın 99-  un  ONAar des Papstes“9>. Selbst WEeLnNn das
Iı Vaticanum N1IC stattgelunden hätte, muüsste die 1Un anstehende eIorm hler
eine Kurskorrektur vornehmen, denn der EKpiskopat STamm:' Aaus gyöttlichem
eCc



erveDen angestrebten nstıtution  len Reformen stehen MNUur Legrand
wenige do  rinelle Hındernisse Im Weg
1ne 1 Sinne VOII Lumen Gentium verstandene Ekklesiologie 1NUSS

multidisziplinär etirneben werden ©© Das insbesondere dort, sich mıt
den Institutionen efasst Aus Platzgründen werde ich mich hier auft einıge
theologische Überlegungen eschränken, die sich weniger auf das richten, Was

eliste.
getan werden MUSS, als vielmehr aul das, Was Werdén kann Was tun uns

Die OMISCHEe urıe
Selit dem 6l Vaticanum hat sich die Position der Kurle 1n der Maı verstar. Der
eX VON 1983 und die Konstitution Pastor honus 1988 aben S1e als irektes
Instrument des Papstes®’ ZUTI Leitung der esamtkirche estätigt; S1Ee nımmt
SORdal eine ehram wahr®®, ODWO. das päpstliche ehram n1e
intens1ıv ausgeüworden ist Was Information und Koordination betriiit, Iut S1Ee
sich schwer damıt, ihre Leistung verbessern?®, und S1Ee arbeitet N1IC kolleg1al.
DIie Vorgänge, die S1e aDwıcKe. S1nd eher rechtlicher und bürokratischer an
Wenn die Kirche ach dem Willen VOIN aps Franziskus keine „Verwalterin“ und
„Kontrolleurin“ seın soll (Ansprache denJ dann sich be1l
ihrer eIiorm Zeit nehmen müÜüssen, einen Mentalitätswande errel-
chen.
Warum So die Kurle, kirchenrechtlic betrachtet, N1IC 1 Dienst
des Papstes 1 Dienst des Papstes und der Diözesanbischö{fe tehen? Symbo
lisch betrachtet würde dies die VOI aps Franziskus beklagte „Selbstbezogen-
heit“ verringern und dazu Iühren, dass die Kurle regelmäßig VOT einem VO  = aps
und den (vielleic unabhängig VOIL der Kurie Ure die Bischofssynode EeTINAaMNN-

ten]) etfern des Episkopats bestellten Organ Rechenschaft ber ihre Ge
ch  S  Ng abzulegen hätte Wie jede moderne erwaltung würde S1€e damıt
eıner vValuatıon unterzogen. Auf diese Weise könnte die direkte Supervision der
Kurlenverwaltung einem kleinen Konsistorium anvertrau werden, das den aps
gleichzeitig 1n den verschiedenen uigaben SEeINES Primats era Da solo getrolfe

Entscheidungen waren N1IC mehr der Tagesordnung, uınd se1INne paradoxe
Solatıon als Oberhaupt der Gemeinschait der en hätte e1N Ende 41 1eS
könnte e1in erster Schritt Verwirklichung des VoOoNn zınger geäußerten
Vorschlags se1n, den 11Ma des Petrus VON den patriarchalen uilgaben loszu-
koppeln.
Entsprechen dem bis hierher Gesagten ware ein Gewinn, die Tax1ls ohannes
Pauls I überdenken, der die Kurlenämter systematisch m1t der Bischofsweihe
verbunden hat nter 1US Xal zählte die Kurle eINSC  eislic der Kardinäle
SanNzZe 1677 Bischöfe44 eute Sind ber S()! diese Weise könnte Nan auch
den Kompetenzüberschrieidungen zwischen dem 11Ma und dem Bischoifskolle
21um eın Ende bereıiten: Dıie Kurienverantwortlichen ämen ihrer eigentlichen
Auigabe 1mM Dienst des Prıimats nach, ohne als elne inofNzielle permanente
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‚ynode außerdem das ehram auszuüben. Und SC würde eilne solche
eIiorm den Karrnmernsmus eindimmen, den aps Franziskus schon mehrifach

Römischen (hatKurıe

Die Wahl der ISCNHNOTEe
Se1t 1917 €  (0) die der 1SCHNOITe nach dem TUNdSsSatz „Der aps ernennt
die 1SCHNOIe Irei“ (Can 329, 1mM CICE 19Len! das, Was die ege

HAun e1ines päpstlichen „Zugeständnisses“ bedarif (& S] Das Adverb frei ist
sehr WIC.  e denn eute WIe Iirüher Sind allzu viele pO.  SC  € Kräfite und nteres
I involmert. Es wird WIC. Se1IN, dass der aps auch nach der
Durchführung der wünschenswerten empirischen und theologischen Reiormen 1n
diesem Bereich das letzte Wort
In der Taxıls kann der aps die 200 ischöfe, die ernennt, cht
persönlic kennen und ist SCZWUNZCN, seline Au  erksamkeit auft die groisen
Diözesen konzentrieren. Das hat ZWEe1 acntejule anc Nuntien eschränken
sich bel ihrer UC auf allzıu CHNSC Kreise*©: und zuweilen oMmM VOLI, dass die
übergeordneten eNorden ihre Empiehlungen ignorieren.** Eın USTausC ber
die Auswahlkriterien zwıischen den Bischoifskonierenzen und den römischen
ongregationen könnte hier bhilfe schafifen Da die angedachten Reformen das
Gefühl die kirchliche Gemeinschaft und die gemeinsame erantwortung 1n
denenstärken sollen, ware ratsam, SOTKEN, dass der Bischof
cht änger als ochrangiger iviılverwalter auftritt, der VON elner Zentraladmini
stratiıon ernann:' und TSeTtzTt WIr' allermindestens So rlaubt se1ln, die
betreffende Ortskirche Rate ziehen .4° aturlıc kann auch noch weıter
gehen, solange die Bischoiswahlen die Gemeinschaft unter den en Z

Ausdruck bringen, WIe der Tradition4®© entspricht und noch bis O7 gemel-
16e5$S eCc SCWESECNH ist 4/ 1829 ernennt der aps ulerhalb des Kirchenstaats
lediglic 24 1SCNOIe 1 russischen und osmanıischen Reich!

Die Bischofssynode Dbeım aps
Diese ‚ynode 1st strenggenommen ein den aps beratendes Gremium und keine
kolleg1ale Instanz.48® an den Canones 342_348 entscheidet S1Ee weder ber ihre
Zusammensetzung*? och ber die äuligkei ihrer Zusammenkünite noch ber
ihre Tagesordnung und hat auch cht das eC. ihre Ergebnisse selbst
veröllentlichen. Selbst 1n reiormiertem Zustand ware ihre Maschinerie schwer-
räallig, 1n der VOI den Kardinälen gewünschten Weise eiıner Aktivierung der
Kollegialität beizutragen. Wahrscheinlic wird ihre Funktion 1mM ahmen eliner
Gesamtreform überdenken Se1IN.

Das Kardinalskollegium
Das Kardinalskollegium o) sSe1INe Funktion als die den Bischo{f VON Rom
wählende Körperschait behalten, weshalb sSeINe Mitglieder lormal dem römischen
Klerus angehören. enn m1t welchem eCc SO diese durch das Bı
schoiskollegium VOI:  IMMeE: werden>°, zumal WEe111 die Kirche VON Rom sich



benfalls als Ortskirche wiederentdeckt Dieses Wahlgremium erfüllt dadurch, Herve
Legranddass 1n i1hm üblicherweise die 1SCNO0{ie der wichtigsten Bischoi{ssitze vertreten

Sind, yeWIlSSe notwendige Voraussetzungen und kann überdies die Funktion der
comprobatio, der €  eilung der römischen wahrnehmen, WIe S1Ee den
Bischöfen der großen 1LZe der Antike zukam. .°} Welchen Sinn aber hat die
ehrenhalber ernannten Kardinäle Bischöfen weihen?>2

Die Nuntiaturen und der Vatikanstaat
aps Franziskus hat sich ereits 1n herzlichen en die Nuntien gewandt:
Er S1e 1n ihnen eher Priester als Bischöfe > Er bestätigt ihre Rolle 1 Hinblick
auf die Bischofsernennungen.»* Wird ihre Rolle aruber hinaus und die Rolle
des Vatikanstaats, die ediglich einen anderen Aspekt desselben TODIeEemMS dar-
STEe üÜüberdacht werden?>> Wenn sich Aaus ngs VOT eiıner „Verwe  C  un  ‚66
weıigert, 1mM Apostolischenas eben, INUSS se1ne Funktion als Staatsober:
aup unter demselben OrxbDe ausüben: Ist T: N1IC der einz1ge Bischol, der 1n
selner eigenen Diözese auft exterritorialem Gebiet wohnt?

Vielversprechende Reformen ZUr Erneuerung eınes
Primats ImM Dienst an der Gemeimnschaf der Kırchen
Die Kurie reiformieren, weil S1Ee als Reglerungsiorm ungeeignet und aulßßerdem

der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit 1st, heilst gleichzeitig, das Papsttum
reiormieren. DIie Festlegungen des Vaticanums en, WEeEIN S1Ee r1C
deutet, 1n dieser Hinsicht eın Hindernis Eın Problem 1ST aber das en elner
kirchenrechtlichen Kultur, die eute, da das eC VonNn selinen theologischen
und traditionellen urzeln abgeschnitten worden 1ST, dringend benötigen.>°©
Das Papsttum sich N1IC auft ein Gemeinschaftszentrum reduzieren
lassen. Wie SO ohne einen universalen T1mMa: ökumenische Konzilien
abhalten ?>7 Oder die Freiheit des vangeliums otaliıtäre egıme verteildi
ZCN, die nationale und „patriotische“ en fordern ?>® Oder ethnischen und
nationalistischen Spannungen entgegenwirken, unter denen die en
zerbrechen drohen? Und auch aul die Pastoral kann der päpstliche 11mMa einen
stim  erenden Einfluss ausüben: endlies aben die VON ohannes Paul DE
eingeführten Weltjugendtage EWIT. disziplinarischer ene oilt dass die
reglonalen en Konilikte oder Fehlver‘  en N1IC immer ohne die €  Ng
auf einen 11mMa werden bereinigen können. em ist Aufgabe des Prımalts,
den Austausch Nnner. der Gemeinschaft regulieren. Sicherlich Sind theolo
Yısch gesprochen alle en yleich, doch hatten S1Ee N1e und aben auch
Jetz IC dieselben finanziellen oder theologischen und asselbe Änse-
hen erJenigen Kirche, die 1n J1e den Vorsıitz 0  © aruber
wachen, dass die Al INEeNN en N1IC 1n unziemlicher Weise VON den reichen
en gegange. werden. Eın VON selner Selbstbezogenheit, dem VOIL manchen
Päpsten etriebenen Personenkult und VON selnem eigenen Souveränitäts
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anspruch eireıter 1T1Ima könnte der Gemeinschaft der en einen echten
Dienst erwelisen und ebendies ist sSe1in VOIl ohannes Paul I1 angestrebtes Ziel

Römischen
Kurıe 1m Sinne des auch VOIl BenediktAl bestätigten „unumkehrbaren ökumenischen

Fngagements der atholischen Kirche“
Dennoch Sind keine Nützlichkeitserwägungen, aus denen heraus die Katholi
ken T1ma Petr testhalten und sich eine pümierung seıner un  OoNs
we1se bemühen S1e gylauben vielmehr, dass eın eschen die Kirche ist und
der Gemeinschalft unter allenen dienen soll diese Gemeinschaft N1IC
gerade deshalb schon Jjetzt unter unls lebendig se1n ”

DIie /Zitate sSTtammen Au der Rede, die der damalige Kardinal ergogli0 e1m Vorkonklave
gehalten hat (deutsche Übersetzung: KNA)

Yves ongar, concile au Jour le jour. Troisieme SEeSSION, Parıs 1965, SM und ders.,
concile au Jour le Jour, Parıs 1963,

Die Entscheidung der Konstitution Lumen Gentium (LG) zuerst das Volk es und TST
AanacC den Episkopat behandeln, blieb 'OTZ ihrer theologischen ragweıte auf en
rechtlicher ene olgenlos. DIie Ausweiltung des „Vereinigungsrechts” der Lalen eX VOIL

1983 ist elner Vorstelung aus dem modernen weltlichen Recht ntlehnt und kein Ausdruck der
Gemeinschalitsrechte Iura CommunionIiSs). Mithin ilt {ür den Codex VOI 1983 dasselbe, Was der
große lutherische Kirchenrechtler Stutz über den VOIl 1917 gyesagt hat:; „Die katholische
Kirche 1st die Kirche des Klerus | 1ın dem Sinne, Aass | die Lalen mehr als Schutzge-
1LOSSEEIN und allein die Kleriker als Vollgenossen erscheinen. | Das Recht der atholischen
Kirche 1st fast ausnahmslos Geistlichkeitsrech Iriıch utz, Der (AKY des OdexX IUTIS
CANONICI (Kirchenrechtliche Abhandlungen 93) tuttg: 18,

32 71 den Augustinus: „WOo mich erschreckt, Was ich euch bin, da LrOostet mich,
Was ich mi1t uch bın Kür euch bın ich Bischofd, miıt uch bin ich Christ Jenes bezeichnet das
Amt, dieses die Gnade, jenes die efahr, dieses das Serm 340,1 38,1485 Vgl
Cyprian, Brief 66,8 (Ed ayard, 220).

Innerhalb VOINl fünfen wendet sich tfünt die „sehr aktuelle Versuchung” des
„Kle:  Smus”,  &e vgl Ansprache die Bischöfe des Koordinationskomitees des anlässlich
ihrer Generalversammlung (Rıo de Janeıro,

Als absolutistisch bezeichnet eiINn Regime, WEeINLN der Machthaber die se1lne Person
gebundene Macht gänzlich auf sich vereinigt und hne äuisere Kontrolle WEn uch eswegen
nicht unbedingt ausübt.

Hıerzu chreibt der istoriker erg10 Coutinho (Brasiılien): m der letzten 25 Jahre hat
1n der Kirche 1ne starke Klerikalisierung und Vertikalisierung stattgeIiunden. Da das Kirchen
reC der Priesterausbildung elinen sehr wichtigen Platz einnımmt, hat den Gehorsam
| gyegenüber den kanonischen Vorschriften stärker betont als die Wege der Evangelisierung
| Mit dem rgebnis, Aass die Sensibilität der Jungen Priester iıch ‚her aut ästhetisch: und
iszıplinarische als aul ethische und pastorale Aspekte richtet | DIie Pastoralräte ratınizle-
1E die Entscheidungen des Piarrers.“ Mauro Castagnaro, Brasile DESCOVI la Chiesa: UNGd

conversione pastorale. Intervista Coutinho, StOr1COo, 1n Il Regno
Wiıe alle Reformatoren lehnt ıuch elanchthon 1M Namen des Evangeliums die Nichthinter-

fragbarkeit der hierarchischen Entscheidungen ab „Unsere egner en vielleicht DEING,
Aass die Kirche eine Monarchie ist | 1n der der römische Pontifex 1ne Macht gyenielßt, die
n1iemand hestreiten und ber die niemand urteilen | och die Verheißungen,
die der Kirche geschenkt worden sind, nicht allein den Päpsten vorbehalten.“ In der



jJüngeren Vergangenheit hat die (von den Katholiken unterzeichnete) Konvergenzerklärung ber Eer/Ve
Taufe, Eucharistie und Amt Teıl unter der Ziller erklärt, ass die sträger „l die Legrand
Gläubigen wechselseitiger Abhängigkeit und Zusammenarbeit gebunden” sind

Vgl die Instruktion De Synodis diocesanis agendis (19 März 1997), 1997),
706-727, I

Johannes Paul IO hat nach der Militärseelsorge ıuch alle rrıtorlalen chlichen erwal
tungseinheiten rechtlich der Diözese gyleichgestellt, das heißt, der rälai e]lner
Personalprälatur, der Administrator einer Apostolischen Personaladministration und, se1t
Benedikt X ebenso der Ordinarius eines Ordinariats ehemalige Anglikaner aben
bischöflichen

11l (GHaniranco abrese u Dizionarıo di ecclesiologia, (Citta Nuova 2010 Der Artıkel ZUMI

Stichwort Chiesa locale ist hervorragend, handelt ber nicht VON der Diözese Besonderen.

Joseph Ratzinger, Das eue olR Gottes, Düsseldorf 1969, 220

Motupropri10 Abostolos SUOS Al Maı 1998), 12 Anm DIie Feststellung (vgl.
NNUATIO Pontificio 2013, 1140), ass sich ber unterschiedlich interpretieren: die rage
Pius PX.. ob solche Bischöfe ZUMM Vaticanum einladen solle, antwortete die
hoc-Kommission, „dass 1eSs N1C Tun mUÜsse, ber tun könne“, vgl (11l0vannı Domenico
Mansıi, Sacrorum Conciliorum Nova Amblissima Collectio, Conc. Vat i Pars 1) 402{.

Can S, ass ın dieser Hinsicht arheit N1IC wünschen übrig: 99  aC. des
Papstes ist C gyemäls den Erfordernissen der Kırche die Weisen auszuwählen und auszurich-
ten, 1ın denen das Bischoiskollegium selne Auigabe hinsichtlich der Gesam'  che kolleglal
ausüben soll.“

15 Artikel der unter auifgeführten „ergänzenden Normen über die Bischoiskonierenzen“
stellt geltenden Recht die einzıge Forderung ach Einmütigkeit dar.

Die recognitio gewährleisten, „dass die eNnramtlıche Antwort“ der Bischö{ie „mögliche
Aussagen des unıversalen Lehramtes nicht mı1t Vorurteilen elegt, sondern diese vorbereıtet“
(Nr. Z in fine) Dieses „Lehramt“ kann, WIe die Insegnamenti Johannes Pauls ® zeigen, mehr
als 5000 Seiten PIO uımfassen 1982 WäaTell 5634, 1988 SOgal 7410 Seiten

Dort 1st VOI den Besonderheiten ıner „eigenen Disziplin, e1InNes eigenen iturgischen
Brauches und eines eigenen theologischen und geistlichen es  on die ede Der Begriff der
Inkulturation kam TST später auft und konnte daher 1mM Konzilsdokument keine Verwendung
finden

Ratzinger, Das eue 'olk Gottes, 145 Der Gedanke kehrt dort zweimal wieder.
19 Can 448, S1e VOL, ass die Grenzen des Zuständigkeitsbereichs der Bischoiskonieren-
Z normalerweise mi1t den nationalen Grenzen übereinstimmen.

20 Ratzinger, Das eue olR Gottes, DD
21 Abostolos UOS Z1 hier Aaus Zilier des Schreibens COommunionis not1io0 der ongregation

die Glaubenslehre, 1993), 8338-850, nler 845
In GCOomMuniOnis notıo wurde versucht, diese Formulierung korrigieren, indem

erklärte, S1Ee SEe1 „untrennbar verbunden“ miıt der FKFormel „die Kirchen 1ın und AUus der Kirche“,
1993), 845

23 Der gygeheime Brief der Glaubenskongregation alle atholischen Bischö{ife identifiziert die
als Mutter der anderen Kirchen auifgefasste universale Kirche ausschliefslich m1t der Kıirche der
römischen Gemeinschaflt. Eine derartige Selbstbezogenheit verschärtft das Schisma mıiıt den
Ostkirchen, enn Niketas VOI: Nikomedien chreibt: „Wir sprechen der römischen Kirche den
Primat unter ihren Schwestern nicht . 118, Z und auch die des atrıarchen
Johannes Kamateros Innozenz JE TÄllt aus „Wo hätte stus 1ın den heiligen
Evangelien gyesagt, ass die Kirche der Römer eine universale er ist? | DıIie Kirche der



EeMO. /ur Römer hat den ersten ınter den Schwestern, die Würde gyleich und VON demselben
Reform der ater geboren sSind”, 214, SEl uch die aut dem Konzil VON Florenz formulierte Bulle
Römischen etfentur coeli betrachtet die lateinische Kırche nicht als die Kirche, die die Griechen verlassen

Kuriıe haben, vgl Herve Legrand, theologie des Eglises Revue des SClIeENCES philosophiques
et theolog1ques 2004), 461-496

Vgl Can 3409 CUTUa cotidiana UNIVETrSAE ecclesiae.
25 Mansı]ı, Sacrorum Conciliorum Nova Amblissima Collectio, D 105
26 Ebd

Mithilfe der Formel „Bischo[{ der atholischen Kirche“, die Paul WT be1l der romulgatıon
der Akten des JOl aUucanums verwandte, hatten sich die Päpste 1mM und ahrhunde als
Angehörige der katholischen Kıirche VOIl Rom ausgewlesen uıund andere (konkurrieren-
de) 1SCHOTe derselben Stadt abgegrenzt; vgl hlerzu ilaire Marot, Note SUur l’exbression Ebdisco-
DUS catholicae ecclesiae, 1ın reniıkon 20122026

Vgl Denzinger-Hünermann, Nr 418
20 Ratzınger, Das eue olkR (rottes, 142

och 1963 konnte e1in katholischer Bischof hne die alle fünt Jahre erneuernde Erlaub-
N1S des Papstes ınen Pfarrer nicht VON dem Verbot dispensieren, onntagen mehr als eine
Messe zelebrieren.

31 Die rage wurde zunächst 1992 und dann 1994 behandelt, vgl 1994), 541[1;
weıtere Präzisierungen inden ich Brief an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen ber den
liturgischen Dienst der Laien, 1n Notitlae 1994), 333-335, 346-348 und 1 Brief einen
Bischof, Notitlae AOZSi

Msgr. Hadiısum.  A, 1n Örigins (% Maı 1998), 7731 Diese Verpflichtung ist 2001 och
einmal bekräiftigt worden, vgl Liturgiam authenticam, Nr „Diese recognit1io ist | eın Akt
der itungsgewalt, der unbedingt notwendig ist (ohne ihn hat der Beschluss der Bischoiskon-
ferenz keine Gesetzeskraft)”, 03 685

7u diesem Begriff AaUS der kirchlichen Sozilallehre vgl Joseph Komonchak, rincıpe de
subsidiarite et pertinence ecclesiologique, 1n Herve egran! u Les Coniferences episcopales.
Theologie, Statut Canon1que, avenI1ır (CF 149), Parıs 1988, 391-447/ (die beste Einzeldarstelung

diesem Thema)
Vgl Mystici corporIis, ZU SIinarum gentem, 1955 und

apostolorum 7INCIDHIS, 1958) 618
35 Diese Schlussiolgerung Z1e eorg Bier 1ın selner Habilitationsschrifit Die Rechtsstellung des

Diözesanbischofs ach dem Codex Urıs Canonici DON 19893, Würzburg 2001, 376 In Can 4.8(()
heifst „Der Generalvikar und der Bischo{isvikar mWussen den Diözesanbischot über alle
wichtigeren Amtsgeschäite, einerlei oD S1e noch erledigen der bereits erledigt Sind, unter-
richten und dürifen niemals den Willen und die Absicht des Diözesanbischoi{is handeln.“

36 Vgl Herve egrand, statut pluridisciplinaire de l’ecclesiologie. Ine requete de S, 1n
SCilence etSI Ottawa 333-3409

Eın zunehmend direktes nstrument, vgl den der 'alıo agendi In doctrinarum
examine, 554, der jede Beruflung 1ıne Entscheidung der (Glaubenskon:
gregatiıon untersagt, Was bisher die päpstlichen Entscheidungen galt

So bezeichnet 9, der Instruktion einigen Fragen ber die Mitarbeit der Laien
Dienst der Priester 1997) als „theologisch sichere Lehre und ı jahrhundertealte Praxıs der
Kirche“, ass „die Krankensalbung oültig 1U der Priester spendet“, 1997), 852_877

30 Vgl Anm



erveSo beispilelsweise der anglikanische Erzbischol, der11 Hume als Erster über
den Inhalt VON uendam fidem über die Ungültigkeıit der anglikanischen eihen Kenntnis Legrand
setzte Kardinal Cassldy, der Vorsitzende des Päpstlichen Rats die Einheit der Christen und
ast bel der Lambe  -Kon{ierenz, wurde 1ne tunde VOT der Veröffentlichung informiert.
Mithin weder der 1ne noch der andere konsultiert worden. Eın anderes Beispiel: die
Aufhebung der xkommunıkation des Lefebvristen und Holocaust-Leugners Msgr Wılllamson

41 Paul chreibt 1n seinem agebuch: Alch schon vorher e1INSam, aber Jetzt wird meıline
Einsamkeit vollständig und furchtbar“, zıt1ert ach etfer Hebblethwaite, aul Fhe Irs.
Modern Pobpe, Mahwah 1993, 339

Vgl NNUATIO ’ontificio von 1954
In Österreich ein eisple. LEILNEN führte dies den Affären Bischo{f

Krenn und VOI allem Kardinal Groöer. erer, der aufgrund pädophiler eigungen urlück-
eten musste, hne vorherige Rücksprache mi1t selnem Abt ernannt worden. rst kürzlich
hat die Bischoiskonierenz die Weihe eines bereits ernannten Bischof{fs verhınde

44 Nuntius er räiäumt z B e1n, Aass die übergeordneten Behörden eine Vorschläge
mehr als einmal zurückgewlesen en vgl egno0 Attualita, 851. Dies kann Aus

SAallZ ınterschiedlichen Gründen geschehen: S0 hat eln Kurienkardinal lange VOT Summorum
Pontificum erklärt, mMUuSse „alles Lun, 1nNe (Jeneration VOIl Bischöien etablieren“, die
dem ten Rıtus wohlwollend gegenüberstehen, Trenta (Aorni, 1998, Nr. WL

45 Laut Can SL, soll der Nuntius lediglich einige Mitglieder des Konsultorenkollegiums
der des Kapitels „einzeln und geheim“ ate ziehen; 1ne Beiragung der Ortskirche Insge-
Samt 1ST hingegen nicht rwünscht

4 / Seither verfügen 11LUT och etwa römisch-katholische Diözesen Deutschland und der
deutschsprachigen ScChwe1z über eine Wahlrecht.

In Abostolica sollicitudo, dem Motupropri0 über die Errichtung der Bischoissynode, heilst
unmissverständlich: SO errichten und bestellen Wır | gemäls Nserer Hochschätzung und
Ehrerbietung alle atholischen Bischöfe, und damit diesen reichere Gelegenheit gegeben
werde, 1n och offenkundigerer und wirksamerer Weise Unserer orge die Gesamtkirche
teilzunehmen, | einen ständigen Rat VON Bischöifen Tür die gesamte Kirche, der 1re und
ınmittelbar Unserer Vollmacht unterstellt ISt-, 1965) TE}

49 So wurden beispielsweise 136 Mitglieder der Sondersynode Amerika VOIL den anderen
Mitgliedern EW die mehrheitlich nämlich 161 VOI ihnen VO'  = aps esigniert worden
WaTiell der der ‚ynode eLIwa als urnmenkardınale officio angehörten.

5() Vgl hierzu Herve Legrand, Römisches Amt und universales Amt des Papstes, CONCILIUM
11 1975 531-538

51 SO hielt der Cyprilan TÜr se1ine Pilicht, ehe die des Bischoi{is VOIL Rom
anerkannte, zunächst deren Gültigkeit überprüfen. Wenn VOI einer Internationalisierung
des ollez1ums die ede 1st, zZeuUgT dies VON einer weltlichen Lesart der comprobatio.

52 EKın Beispiel (das jedoch keinen Einzelfall darstellt): rst ın diesem wurde e1in
8ö/-Jähriger esignierter Kardinal ZUIU Bischof geweiht. Erinnern UlNls, ass Kardinal
V1lanı eiIn einiacher Priester und der taatssekretär Piıus’ on und Aass der letzte
inal, deron blieb, 1902 gestorben ist.

53 An die päbpstlichen Repräsentanten ZU|  Z 'ahr des Glaubens (Z1 unı 2013). Er betrachtet
AÄAmt nicht als das e1nes Bischoi{s: Alhr lehrt nicht ınen estimmten Tel des ottesvolkes |

leitet keine Ortskirche “ (3)
54 Der Untersuchung von Thomas Reese zuiolge unterstutz die ongregation die

Bischöie ın bis Prozent der Hälle die VON den Nuntien vorgeschlagenen 1daTten: Inside
Fthe Vatican, Cambridge 1996, 24()

55 Es handelt sich hierbei 1ne rage VOIL ökumenischer I1ragweite, vgl Lukas Vischer, Der



eMQ. ur Heilige U der Vatikanstaat und das gemeinsame Zeugnis der Kirchen. Ehine wenIg diskutierte
Reform der ökumenische rage, 1n ers (Hg.) Ökumenische zen, Frankftfurt 1972, 166-193; mMuUusSste
Römischen beispielsweise die 1ne der andere orthodoxe Kirche aufgrund ihrer Bindung den Staa!  S den

Kurıe aps empfangen, WE die betreffiende Reglerung ich Vorteile VOI seinem Besuch versprach
und ihn als Staatsoberhaupt eingeladen hatte

56 In rmangelung einer kirchenrechtlichen rneuerung, die m1t der biblischen, iturgischen
und patristischen Erneuerung vergleichbar wäre, 1st der Codex VOIl 1983 star' VON der
Säkularisierung des kanonischen Denkens geprägt, die se1it 1917 eingese hat und VOIl den
Kanonikern selbst gefordert (vgl LOuUlS de Naurois, Canonique (droit), Encyclopaedia
Universalis, ILL, 8801.), VOIlL Paul VI ber abgelehnt wurde „ES soll nicht z vorrangıge
orge Se1IN, eine dem Zivilrecht nachempfundene Rechtsordnung etablieren“, An die Teilneh
mer Internationalen ONgress für Kirchenrecht, 804 Vgl hlerzu Herve
Legrand, Les enjeuxX ecclesiologiques de la codification du droit CANONIQUE, ın Arabeyre
Basdevant-Gaudemet (Hg.) Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de L autorit:
ecclesiastique 1’epoque moderne (Etudes et rencontres de l‘Ecole des es 41) Parıs
20 405-471 Vgl uch oben, Anm.

57 Dem ORK ist kaum gelungen, die ONZ1ıLAaT der Kirchen untermauern. Das grolse
und eilıge Konzil der orthodoxen Kirche, das se1t einem halben Jahrhundert vorbereıte‘ WIr|
verzögert sich mangels e1InNes anerkannten Primats

58 Darauf wird 1n Communionis notio ® hingewiesen: ‚Schon die Geschichte ze1gt, dass, 1ne
Teilkirche ach Selbstgenügsamkeit trebte und el ihre eale (Gemeinschaft miıt der Unıver-
salen Kirche und deren lebendigem und sichtbarem en schwächte, G1E uch ihrer
inneren Einheit Schaden hat und dazu 1n elahr geraten 1ST, der eigenen Freiheit
verlustig gehen gygegenüber den verschledensten Mächten, die S1e sich dienstbar machen der
S1E ausbeuten wollten“, 1993), 842

AÄAus dem Französischen uUDerse VOIl Gabriele eın

Frauen gehen In Fuhrung Jetz
auch der Romischen Kurie!
Sabıne Deme!|

So// dQas Überwunden werden, WOS der Römischen Kurıe Iımmer wWwieder krıtisıert
Wird, dann raucht Neuregelungen nach den Krıterien der Subsidiarität, Iranspa-
reNnzZ und Koordination. EeUE Regelungen /leıne enugen aber nıcht. S/e MUSSEeN
begleitet werden Von der entsprechenden Haltung des Personals, dıe sıch In Team-
rähigkeit, Einfühlungsvermögen und KommunikationsrTähigkeiten ausdrückt. QZU ISt
eINe Professionalisierung und Entklerikalisierung wichtiger Funktionen und Positionen

der Kurıe vorzunehmen SOWIE eINne Gleichstellungsordnung und Frauenquote EIN-
zuführen. Die Römische Kurıe als Vorreıiterin und uster für eın partnerschaftliches


